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[bookmark: _Toc214049058]Allgemeines
Kennzeichnend für einen Generalplanerauftrag ist die Zusammenfassung des Architektenauftrags mit den Aufträgen anderer Objektplaner. 
Ziel des Auftraggebers ist Schnittstellenverminderung und damit einhergehende Einsparung eigener Ressourcen. 
Der Generalplaner ist damit für die Planungsorganisation, die Koordination und die Fortschrittskontrolle, sowohl während der frühen Planungsphasen, als auch bis zur Auftragserteilung an ausführende Baufirmen und darüber hinaus bis zur Überleitung ins Facility-Management für die ihm zugeordneten Objektplaner verantwortlich. Aber immer nur für die ihm zugeordneten Objektplaner, die in seinem Vertrag genannt sind. Er beauftragt die erforderlichen Leistungen und hat dafür als Gegenleistung die Honorare zu zahlen. 
Für sonstige Objektplaner-/Fachplanerleistungen, die der AG darüber hinaus direkt beauftragt, hat er keine Verantwortung zu tragen, denn er hat auf deren Planungen – wegen fehlender Vertragsbindung – keinen Einfluss. 

Für alle weiteren Betrachtungen ist die Unterscheidung von Produkt (Objekt) und Prozess (Projekt) – und deren Qualität – von entscheidender Bedeutung [Abb. 1]. 



Abb. 1: Elemente des Objektes und des Projektes

Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Objekt- und Projektqualität werden im Folgenden erläutert. 
[bookmark: _Toc214049059]Objektqualität
Unter dem Begriff Objekt versteht man die sichtbare, physisch realisierte Lösung der im Programm gestellten Anforderungen hinsichtlich der Nutzung eines Bauwerkes. Dabei beinhaltet der Objektbegriff nicht nur das gebaute Haus, also das "Produkt" des architektonischen Entwurfes und seiner Bauleitung, sondern auch den Weg dorthin in Form von Entwurfs-, Vertrags- und Realisierungsunterlagen. 
Objektqualität äußert sich in der ästhetischen Gestaltung, in der Funktionserfüllung, in Sicherheit, Ausstattung, Umweltfreundlichkeit, sowie den erforderlichen Voraussetzungen für günstige Betriebs- und Nutzungskosten.
[bookmark: _Toc214049060]Projektqualität
Ein Projekt ist ein risikobehaftetes Vorhaben mit definierten Zielen, definiertem Anfang und (durch Zielerreichung) definiertem Ende, mit den Merkmalen der Einmaligkeit, Komplexität und (mitunter auch) der Neuartigkeit. 
Es wird durch die Elemente Kosten, Termine und Qualität bestimmt. Ergänzend kommen hinzu: Verträge, Leistung und Verantwortung, Systemfunktionen und Lokalstruktur.
Projektqualität ist die Qualität der geistigen Leistung und des persönlichen Einsatzes („Human factor“), die zur Erreichung des Projektziels beitragen. Sie beruht ganz wesentlich auf klaren, ausgewogenen Zielvorgaben und auf einer geeigneten Zusammensetzung des Planungs- und Realisierungsteams und auf einer engen Kooperation zwischen diesen Projektbeteiligten.
Der Kreis schließt sich, wenn Objekt und Projekt im Zusammenhang gesehen werden und das Werk vom Kunden abgenommen wird. 
Die Qualität der Leistungen in Hinsicht auf die Elemente des Projektes lässt oft zu wünschen übrig. Projektsteuerung im Bauwesen, vor allen Dingen aber die Steuerung der Planung und die Koordination aller am Bau Beteiligten, ist eine Disziplin, deren Methoden, Werkzeuge und Erkenntnisse oft zu wenig bekannt sind. 
Die folgenden drei Graphiken zeigen die Verantwortlichkeiten in ihrer Entwicklung vom konventionellen Planervertrag über den Projektsteuerungsvertrag zum Generalplanervertrag. 


[bookmark: _Toc214049061]1 Planerverträge mit jedem Einzelplaner 
In der Vergangenheit war der Auftraggeber oberster Koordinator und Projektleiter. Er schloss mit Architekten und Fachplanern Verträge über Objektplanungen ab. Bei wenig komplexen Projekten ist das auch heute noch so. Der Architekt/Ingenieur hat nur die fachtechnische Koordination zu leisten. 


Abb. 2: Planerverträge des AG mit jedem Einzelplaner

[bookmark: _Toc214049062]2 Einsatz eines Projektsteuerers 
Durch die seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmende Komplexität (durch Spezialisierung und Arbeitsteilung) sowie Dynamik beim Bauen, sind die das Projekt lenkenden und organisatorischen Bauherrenaufgaben so gewachsen, dass Spezialisten dafür eingesetzt werden; die heutige Profession der Projektsteuerer ist entstanden. Die Bedarfsplanung und Steuerung des Projektes ist nach DIN 18025 Aufgabe des Bauherrn, der für seine delegierbaren Aufgaben einen i.d.R. Projektsteuerer einsetzt. Der Projektsteuerer ist per Vertrag an den Auftraggeber gebunden. Zwischen Objektplanern und Projektsteuerer bestehen dagegen keine Verträge; Objektplaner sind per Vertrag an den Auftraggeber gebunden. 
Der Einsatz eines Projektsteuerers hat das Ziel: Das Management der Kosten, der Termine, der Qualität und Quantitäten sowie der Verträge und der Informationen durch den Projektmanager erledigen zu lassen. 
Der Projektsteuerer hat keine Vertragsbindung mit den Objektplanern. 



Abb. 3: Aufgabendelegation des AG an den Projektsteuerer




[bookmark: _Toc214049063]3 Einsatz eines Generalplaners 
In den letzten Jahren wird zunehmend von Auftraggebern der Hauptplaner – bei Hochbauten ist das der Architekt – als Generalplaner verpflichtet. 
Der Generalplaner ist gegenüber dem Bauherrn nicht nur für die Steuerung des Planerpools verantwortlich (projektseitig), sondern auch für die Planungsergebnisse der ihm zuarbeitenden Spezialisten (objektseitig), denn die Verträge mit den Spezialplanern schließt er ab und nicht mehr sein Bauherr/Auftraggeber. 
Der Auftraggeber wird dadurch von Koordinationsaufgaben entlastet. 

Für Fehlleistungen der Objektplaner verantwortlich gemacht zu werden, ist damit beim Generalplaner ungleich höher als beim Projektsteuerer. Dieses Problem wird bei einem Vergleich der drei Grafiken veranschaulicht. 



Abb. 4: Generalplanervertrag



[bookmark: _Toc214049064]4. Der Generalübernehmer 




 Generalplanerleistungen.docx	V01	4 / 6
image2.emf
Planerverträge des AG mit jedem Einzelplaner

Architekt/Ingenieur hat nur fachtechnische Koordination der 

Objektplanung zu leisten

Architekt / 

Ingenieur

A/I: Bekanntgabe der 

Anforderungen an das Objekt

Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, die in die 

Planunungen des Architekten zu integrieren sind 

Frei-

anlagen-

planer

Land-

messer

Tragwerks-

planer

TGA

Baugrund-

gutachter

Brand-

schutz

Internes Projektmanagement 

der Fachplaner für das eigene Team

Projektorientiert

Objektorientiert

Steuerung objektorientiert: 

Koordination übergeordnet,

vertraglich, kostenmäßig und 

terminlich

Steuerung projektorientiert: 

Koordination übergeordnet 

der Planergruppe durch den 

Auftraggeber

Objektplanung 

Vertragsbindung

Auftraggeber 

ist oberster 

Koordinator und 

Projektleiter


Microsoft_Visio_Drawing.vsdx
Planerverträge des AG mit jedem Einzelplaner
Architekt/Ingenieur hat nur fachtechnische Koordination der Objektplanung zu leisten
Architekt / Ingenieur

A/I: Bekanntgabe der Anforderungen an das Objekt
Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, die in die Planunungen des Architekten zu integrieren sind
Frei-anlagen-planer
Land-messer
Tragwerks-planer
TGA
Baugrund-gutachter
Brand-schutz
Internes Projektmanagement 
der Fachplaner für das eigene Team
Projektorientiert
Objektorientiert
Steuerung objektorientiert: 
Koordination übergeordnet,
vertraglich, kostenmäßig und terminlich
Steuerung projektorientiert: Koordination übergeordnet der Planergruppe durch den Auftraggeber
Objektplanung
Vertragsbindung
Auftraggeber 
ist oberster Koordinator und Projektleiter



image3.emf
Projektsteuerungsvertrag mit dem Ziel: Lenkung und Leitung (Management) der 

Kosten, Termine, Qualität und Quantitäten, Verträge und Informationen 

(PS/PM hat keine Vertragsbindung mit den Planern) 

Architekt / 

Ingenieur

Objektbearbeitung: Bekanntgabe 

der Anforderungen an das Objekt

Objektbearbeitung: Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, 

die in die Planungen des Architekten zu integrieren sind 

Gutachter

Land-

messer

Tragwerks-

planer

TGA

Baugrund-

gutachter

Brand-

schutz

Internes Projektmanagement 

des eigenen Teams

Projektorientiert

Objektorientiert

Projektsteuerer  

übernimmt delegierbare 

Aufgaben (Leistungen) des 

Auftraggebers, d. h. das

Management 

der gesamten 

Planergruppe, jedoch 

keine Aufgaben des 

Objektmanagements  

Vertragsbindung

Internes Projektmanagement 

des eigenen Teams

Auftraggeber 

ist oberster 

Koordinator und 

Projektleiter


Microsoft_Visio_Drawing1.vsdx
Projektsteuerungsvertrag mit dem Ziel: Lenkung und Leitung (Management) der 
Kosten, Termine, Qualität und Quantitäten, Verträge und Informationen 
(PS/PM hat keine Vertragsbindung mit den Planern)
Architekt / Ingenieur
Objektbearbeitung: Bekanntgabe der Anforderungen an das Objekt
Objektbearbeitung: Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, die in die Planungen des Architekten zu integrieren sind
Gutachter
Land-messer
Tragwerks-planer
TGA
Baugrund-gutachter
Brand-schutz
Internes Projektmanagement des eigenen Teams

Projektorientiert
Objektorientiert
Projektsteuerer  
übernimmt delegierbare Aufgaben (Leistungen) des 
Auftraggebers, d. h. das
Management 
der gesamten Planergruppe, jedoch keine Aufgaben des Objektmanagements

Vertragsbindung
Internes Projektmanagement des eigenen Teams
Auftraggeber 
ist oberster Koordinator und Projektleiter



image4.emf
Generalplanervertrag mit dem Ziel: 

ein Planerpartner/ein Vertrag/ein Honorar

Architekt / 

Ingenieur

ist

General-

planer

Generalplanervertrag 

Übergeordnete Führung 

des Planerpools und 

Vertretung gegenüber dem 

AG per Generalplanerver-

trag als Alleinverantwort-

licher für: 

Die Objektplanungen sowie 

das Projektmanagement 

der unter Vertrag 

genommenen Poolpartner 

Bekanntgabe der 

Anforderungen an das Objekt

Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, die in die 

Planunungen des Architekten zu integrieren sind 

Projektmanagement der Planergruppe 

durch den Generalplaner (intern) 

Koordination und verantwortliche Überwachung  der 

Objektplanungen durch den Generalplaner

Internes Projektmanagement des  

Generalplaners für den Planerpool

Frei-

anlagen-

planer

Gutachter

Tragwerks-

planer

TGA

Gutachter

Brand-

schutz

Internes Projektmanagement 

des Fachplaners für das eigene Team

Objektplanung des Fachplaners für die der 

Generalplaner die Haftung zu übernehmen hat

Projektorientiert

Objektorientiert

Vertragsbindung

Management der Planergruppe durch den Generalplaner 

(intern) hinsichtlich Objektplanung

Andere Beteiligte, 

die mit dem GP keinen 

Vertrag haben, sind vom 

AG zu managen. 

Auftraggeber 

ist oberster 

Koordinator und 

Projektleiter


Microsoft_Visio_Drawing2.vsdx
Generalplanervertrag mit dem Ziel: 
ein Planerpartner/ein Vertrag/ein Honorar
Architekt / Ingenieur
ist
General-planer
Generalplanervertrag 
Übergeordnete Führung des Planerpools und Vertretung gegenüber dem AG per Generalplanerver-trag als Alleinverantwort-licher für: 
Die Objektplanungen sowie das Projektmanagement der unter Vertrag genommenen Poolpartner
Bekanntgabe der Anforderungen an das Objekt
Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, die in die Planunungen des Architekten zu integrieren sind
Projektmanagement der Planergruppe durch den Generalplaner (intern)
Koordination und verantwortliche Überwachung  der Objektplanungen durch den Generalplaner
Internes Projektmanagement des  Generalplaners für den Planerpool
Frei-anlagen-planer
Gutachter
Tragwerks-planer
TGA
Gutachter
Brand-schutz
Internes Projektmanagement 
des Fachplaners für das eigene Team
Objektplanung des Fachplaners für die der Generalplaner die Haftung zu übernehmen hat
Projektorientiert
Objektorientiert
Vertragsbindung
Management der Planergruppe durch den Generalplaner (intern) hinsichtlich Objektplanung
Andere Beteiligte, 
die mit dem GP keinen Vertrag haben, sind vom AG zu managen.
Auftraggeber 
ist oberster Koordinator und Projektleiter



image5.emf
Planungs- und Baumanagementvertrag mit dem Ziel: 

Verantwortung für Planung, Lenkung und Leitung (Management) 

der Kosten, Termine, Qualität und Quantitäten, Verträge und Informationen 

einschl. Form (Baukunst), Funktion und  Struktur 

Architekt / 

Ingenieur

Objektbearbeitung: Bekanntgabe 

der Anforderungen an das Objekt

Objektbearbeitung: Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, 

die in die Planungen des Architekten zu integrieren sind 

Gutachter

Land-

messer

Tragwerks-

planer

TGA

Baugrund-

gutachter

Brand-

schutz

Internes Projektmanagement 

des eigenen Teams

Projektorientiert

Objektorientiert

Genaralbeauftragter/

Genaralübernehmer 

übernimmt alle 

Leistungen des 

Projekt- und des 

Objektmanagements 

Vertragsbindung

Internes Projektmanagement 

des eigenen Teams

Auftraggeber 

macht Vorgaben in 

Hinsicht: Qualität, 

Kosten und Termine


Microsoft_Visio_Drawing3.vsdx
Planungs- und Baumanagementvertrag mit dem Ziel: 
Verantwortung für Planung, Lenkung und Leitung (Management)  der Kosten, Termine, Qualität und Quantitäten, Verträge und Informationen  einschl. Form (Baukunst), Funktion und  Struktur
Architekt / Ingenieur
Objektbearbeitung: Bekanntgabe der Anforderungen an das Objekt
Objektbearbeitung: Arbeitsergebnisse der Sonderfachleute, die in die Planungen des Architekten zu integrieren sind
Gutachter
Land-messer
Tragwerks-planer
TGA
Baugrund-gutachter
Brand-schutz
Internes Projektmanagement des eigenen Teams

Projektorientiert
Objektorientiert
Genaralbeauftragter/
Genaralübernehmer 
übernimmt alle Leistungen des Projekt- und des Objektmanagements

Vertragsbindung
Internes Projektmanagement des eigenen Teams
Auftraggeber 
macht Vorgaben in Hinsicht: Qualität, Kosten und Termine



image1.wmf
Form

Projekt

Organisation / Koordination /

Information / Dokumentation

Das Werk (Produkt)

Objekt

Zeichnungen / Berechnungen /

Beschreibungen

Funktion

Struktur

Kosten

Termine

Qualität


oleObject1.bin
Form�

�

Projekt
Organisation / Koordination / Information / Dokumentation�

Das Werk (Produkt)�

Objekt 
Zeichnungen / Berechnungen / Beschreibungen�

Funktion�

Struktur�

Kosten�

Termine�

Qualit�t�


